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Technisches Datenblatt 

PARAT 130 Grundierungs-Konzentrat 

Produktbild Merkmale 

  
 
 
 
 
 

        

Lösemittelfrei gemäß TRGS 610, 
Konzentrat bis 1:3 wasserverdünnbar 

 

 

Produktbeschreibung 

Wasserverdünnbares Grundierungs-Konzentrat zur Vorbereitung des Untergrundes 

nach DIN 18365 und DIN 18356 

 

Technische Angaben 

Basis: Kunstharz-Dispersion 

Inhaltsstoffe nach VdL-RL 01: Polymerdispersionen, Konservierungsmittel, Additive 

und Wasser 

Farbe: Weiß - nach dem Trocknen transparent 

Viskosität: Niedrigviskos 

Spez. Gewicht: 1,0 g/cm³ 

Verarbeitungsbedingungen: Untergrundtemperatur mind. + 15°C; Lufttemperatur 

zwischen + 18 °C und + 23 °C; nicht über 75 % relative Luftfeuchte 

Auftrag: Mit üblichen Streich-, Walz- und Spritzgeräten 

Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat (Verarbeitung 1:1) 

GISCODE: D1 – lösemittelfrei gemäß TRGS 610 

EMICODE: EC 1 Plus 

Reinigungsmittel: Für nicht ausgehärtetes Material: Wasser 
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Anwendungsbereich 

Wasserverdünnbares Grundierungs-Konzentrat zur Vorbereitung des Untergrundes 

nach DIN 18365 und DIN 18356. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen 

Untergründen wie Estrichen, Rohbetondecken, Natur- und Kunststein, keramischen 

Fliesen und Platten u.a.m. – ausgenommen Magnesiaestriche, nicht ausreichend 

abgesandeter Gussasphalt und Steinholzestriche – vor dem Egalisieren und 

Spachteln. Als Haftbrücke bei Altbausanierungsmaßnahmen und im 

Sportstättenbau, u.a. auf vorhandenen Spachtel- und Ausgleichsmassenschichten. 

 

Lagerung 

Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig. 

 

Verarbeitung und Werkzeuge 

Bodenbelagsarbeiten erfordern nach DIN 18365 und DIN 18356 einen sauberen, 

dauertrockenen, rissfreien, druck- und zugfesten und nach dem Überspachteln 

ebenen Untergrund. Für andere Anwendungen gelten sinngemäß entsprechende 

Voraussetzungen. Calciumsulfatestriche (CA) und Calciumsulfatfließestriche (CAF) 

mechanisch vorbehandeln (CA bürsten, CAF anschleifen) und gründlich absaugen. 

Vorschriften der Estrichhersteller beachten. Grundierungen, Haftbrücken und 

Vorstriche sind nicht in der Lage, nicht normgerechte Untergründe „verlegereif“ zu 

machen. Sie dienen vielmehr dazu, in Verbindung mit geeigneten Materialien 

optimale Verarbeitungsergebnisse zu erzielen. 

 

PARAT 130 wird vor der Verwendung 1:1 mit Wasser verdünnt. Auf stark saugenden 

zementären Untergründen kann bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:3 mit 

Wasser verdünnt werden. Saubere Gefäße benutzen. Die verdünnte Grundierung 

gleichmäßig auftragen – Pfützenbildung vermeiden – und zu einem transparenten 

Film trocknen lassen. Bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, u.a. 

Calciumsulfatestrichen ist eine Trockenzeit von mindestens 4 Stunden einzuhalten. 

Bei Holzspanplatten, z.B. Type V 100, eine Trockenzeit von mindestens 24 Stunden 

einhalten. 
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Arbeits- und Umweltschutz 

GISCODE D1 - lösemittelfrei nach TRGS 610. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

Während und nach der Verarbeitung/Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! 

Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei 

der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen 

und Augenarzt aufsuchen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit 

Wasser und Seife. Grundvoraussetzung für bestmögliche Raumluftqualität nach 

Bodenbelagarbeiten sind normgerechte Verlegebedingungen und gut 

durchgetrocknete Untergründe, Grundierungen und Spachtelmassen. Informationen 

für Allergiker unter +49 (0) 800/22 30 200. 

 

Enthält ein Biozid: Enthält Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-

on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) & 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

 

Entsorgung 

Produktreste möglichst sammeln und weiterverwenden. Nicht in die Kanalisation, in 

Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte, ausgekratzte bzw. 

tropffreie Kunststoffgebinde sind recyclingfahig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt 

sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit 

ausgehärtetem Restinhalt ist Baustellenabfall/Hausmüll. 

 

Sonstige Hinweise 

Stand: Januar 2026 


